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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1972 Ausgegeben am 28. Juli 1972 88. Stück

289 . Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zum Vertrag
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur Regelung von
mit dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen samt Protokoll

290. Bundesgesetz: Änderung des Privatschulgesetzes
2 9 1 . Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich und dem

Minister für Außenhandel der Sozialistischen Republik Rumänien über die
Anerkennung von Bescheinigungen der Handelskammer der Sozialistischen
Republik Rumänien in Ursprungszeugnissen, die für die Anwendung der
Vorzugszölle nach dem österreichischen Präferenzzollgesetz erförderlich sind

289.

Nachdem der am 8. März 1971 in Wien unterzeichnete Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen
Stuhl und der Republik Österreich zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik
Österreich zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen vom 9. Juli 1962
samt Protokoll, welches Vertragswerk also lautet:

Z U S A T Z V E R T R A G
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Repu-
blik Österreich zum Vertrag zwischen dem
Heiligen Stuhl und der Republik Österreich
zur Regelung von mit dem Schulwesen zu-
sammenhängenden Fragen vom 9. Juli 1962

Zwischen dem Heiligen Stuhl,
vertreten durch

Seine Exzellenz, den Herrn Apostolischen
Nuntius in Österreich, Titularerzbischof von
Ancyra, Msgr. Dr. Opilio Ross i ,

und der Republik Österreich,
vertreten durch

Herrn Dr. Rudolf K i r c h s c h l ä g e r ,
Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten,
und
Herrn Leopold G r a t z , Bundesminister
für Unterricht und Kunst,

wird nachstehender Zusatzvertrag zum Vertrag
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik
Österreich zur Regelung von mit dem Schul-
wesen zusammenhängenden Fragen vom
9. Juli 1962 geschlossen:

Artikel I
Artikel II § 2 des Vertrages vom 9. Juli 1962

wird abgeändert und lautet nunmehr wie folgt:
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„(1) Der Staat wird der Katholischen Kirche
laufend Zuschüsse zum Personalaufwand der
katholischen Schulen mit Öffentlichkeitsrecht
gewähren. Der Heilige Stuhl erklärt sich vorbe-
haltlich der Bestimmungen des Artikels V da-
mit einverstanden, daß hiefür die folgende Re-
gelung gelten soll.

(2) Der Staat wird für diese katholischen
Schulen jene Lehrerdienstposten zur Verfügung
stellen, die zur Erfüllung des Lehrplanes der
betreffenden Schulen erforderlich sind, soweit
das Verhältnis zwischen der Zahl der Schüler
und der Zahl der Lehrer der betreffenden
katholischen Schule im wesentlichen jenem an
öffentlichen Schulen gleicher oder vergleichbarer
Art und vergleichbarer örtlicher Lage entspricht.

(3) In der Regel werden diese Zuschüsse in
der Form der Zuweisung von staatlich ange-
stellten Lehrern erfolgen. Es werden nur solche
Lehrer zugewiesen werden, deren Zuweisung
der Diözesanordinarius beantragt oder gegen
deren Zuweisung er keinen Einwand erhebt.
Die Zuweisung wird aufgehoben werden, wenn
der Diözesanordinarius die weitere Verwendung
des Lehrers an der Schule für untragbar erklärt
und aus diesem Grunde die Aufhebung der Zu-
weisung bei der zuständigen staatlichen Behörde
beantragt."

Artikel II
Dieser Zusatzvertrag, dessen italienischer und

deutscher Text authentisch ist, wird ratifiziert;
die Ratifikationsurkunden werden sobald wie
möglich in der Vatikanstadt ausgetauscht wer-
den. Er tritt am 1. September 1971 in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtig-
ten diesen Zusatzvertrag in zweifacher Urschrift
unterzeichnet.

Geschehen zu Wien, am 8. März 1971

Für den Heiligen Stuhl:

O. Rossi

Für die Republik Österreich:

Leopold Gratz
Rudolf Kirchschläger
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P R O T O K O L L
zum Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen
Stuhl und der Republik Österreich zum Ver-
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und der
Republik Österreich zur Regelung von mit
dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen

vom 9. Juli 1962

Artikel I
Bei Abschluß des Zusatzvertrages zwischen

dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich
zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und
der Republik Österreich zur Regelung von mit
dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen
vom 9. Juli 1962 besteht Übereinstimmung über
die folgenden Punkte:

1. Die im Artikel I des Zusatzvertrages vor-
gesehene Leistung der Republik Österreich, die
über die im Artikel II § 2 des Vertrages vom
9. Juli 1962 vorgesehene Leistung hinausgeht,
wird für den Zeitraum vom 1. September 1971
bis zum 31. August 1972 durch die Bezahlung
des Betrages von Schilling 106,200.000•— abge-
golten.

2. Die Bezahlung des im Punkt 1. genannten
Betrages von Schilling 106,200.000•— erfolgt am
1. Juli 1972 an die katholische Kirche.

Artikel II

Dieses Protokoll, dessen italienischer und deut-
scher Text authentisch ist, bildet einen integrie-
renden Bestandteil des Zusatzvertrages und tritt
gemeinsam mit diesem mit 1. September 1971 in
Kraft.

Geschehen zu Wien, am 25. April 1972 in zwei
Urschriften.

Für den Heiligen Stuhl:

O. Rossi

Für die Republik Österreich:

Rudolf Kirchschläger
Fred Sinowatz

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Vertragswerk für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich d5e gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Unterricht und Kunst, vom Bundesminister
für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige. Angelegenheiten gegengezeichnet und mit
dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 27. Juni 1972

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst:
Sinowatz

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Vertragswerk sind am 10. Juli 1972 ausgetauscht
worden; das Vertragswerk ist somit gemäß seinem Art. II am 1. September 1971 in Kraft ge-
treten.

Kreisky

290. Bundesgesetz vom 30. Mai 1972,
mit dem das Privatschulgesetz geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

ARTIKEL I

Das Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962,
wird wie folgt geändert:

1. § 18 hat zu lauten:

„§18. A u s m a ß d e r S u b v e n t i o n e n

(1) Als Subvention sind den gesetzlich aner-
kannten Kirchen und Religionsgesellschaften für
die konfessionellen Schulen jene Lehrerdienst-
posten zur Verfügung zu stellen, die zur Erfül-
lung des Lehrplanes der betreffenden Schule
erforderlich sind (einschließlich des Schulleiters
und der von den Lehrern an vergleichbaren
öffentlichen Schulen zu erbringenden Nebenlei-
stungen), soweit das Verhältnis zwischen der
Zahl der Schüler und der Zahl der Lehrer der
betreffenden konfessionellen Schule im wesent-
lichen jenem an öffentlichen Schulen gleicher oder
vergleichbarer Art und vergleichbarer örtlicher
Lage entspricht.

(2) Die gemäß Abs. 1 den einzelnen konfessio-
nellen Schulen zukommenden Lehrerdienstposten
hat die zuständige Schulbehörde auf Antrag der
für die Schule entsprechend dem § 17 Abs. 2

in Betracht kommenden Kirche oder Religions-
gesellschaft festzustellen.

(3) Die gesetzlich anerkannte Kirche oder
Religionsgesellschaft hat Umstände, die eine Aus-
wirkung auf die Anzahl der einer konfessionellen
Schule zukommenden Lehrerdienstposten zur
Folge haben können, unverzüglich der zuständi-
gen Schulbehörde zu melden.

(4) Die zuständige Schulbehörde hat bei
Änderung der Voraussetzungen nach Abs. 1 die
Anzahl der der Schule zukommenden Lehrer-
dienstposten neu festzustellen.

(5) Wenn für eine konfessionelle Schule
a) erstmals um das Öffentlichkeitsrecht ange-

sucht wurde oder
b) im vorangegangenen Schuljahr das Öffent-

lichkeitsrecht verliehen und nicht gemäß
§ 16 Abs. 1 entzogen worden ist sowie für
das laufende Schuljahr um die Verleihung
des Öffentlichkeitsrechtes angesucht wurde,

ist sie hinsichtlich der Subventionierung auf An-
trag der betreffenden gesetzlich anerkannten
Kirche oder Religionsgesellschaft so zu behan-
deln, als ob ihr das Öffentlichkeitsrecht bereits
verliehen worden wäre. Wird das Öffentlich-
keitsrecht jedoch nicht verliehen, so hat die
gesetzlich anerkannte Kirche oder Religions-
gesellschaft dem Bund den durch die Subventio-
nierung entstandenen Aufwand zu ersetzen.
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(6) Die Feststellung der den einzelnen konfes-
sionellen Schulen zukommenden Lehrerdienst-
posten wird mit Beginn des auf die Einbringung
des Antrages gemäß Abs. 2 und die Änderung
der maßgeblichen Voraussetzungen folgenden
Monatsersten wirksam, sofern der Antrag jedoch
für ein bevorstehendes Schuljahr oder einen
bevorstehenden Teil eines Schuljahres vorgelegt
wird, frühestens mit Beginn des Schuljahres
beziehungsweise des Teiles des Schuljahres."

2. Im § 19 haben an die Stelle der Abs. 3
und 4 folgende Abs. 3 bis 5 zu treten:

„(3) Ist die Zuweisung eines Lehrers nach
Abs. 1 nicht möglich, so hat der Bund für den
unterrichtenden Lehrer eine Vergütung in der
Höhe der Entlohnung zu leisten, die diesem
Lehrer zustehen würde, wenn er entsprechend der
Art der betreffenden Schule entweder Bundes-
oder Landesvertragslehrer wäre. Erfüllt dieser
Lehrer die Anstellungserfordernisse nicht, ist die
Vergütung in der Höhe der Entlohnung festzu-
setzen, die in gleichartigen Fällen in der Regel
Bundes(Landes)vertragslehrern gegeben wird.
Der Bund hat auch die für einen solchen Lehrer
für den Dienstgeber auf Grund gesetzlicher
Vorschriften anfallenden Leistungen bis zu der
der Vergütung entsprechenden Höhe zu ersetzen.
Durch die Zahlung der Vergütung wird ein
Dienstverhältnis zum Bund nicht begründet.

(4) Die Vergütung gemäß Abs. 3 ist an den
unterrichtenden Lehrer auszuzahlen. Sofern der
Lehrer jedoch Angehöriger eines Ordens oder
einer Kongregation der katholischen Kirche ist
und die Schule, an der er unterrichtet, von diesem
Orden oder dieser Kongregation erhalten wird,
ist die Vergütung an den Schulerhalter zu zahlen.

(5) Wird einer konfessionellen Schule das
Öffentlichkeitsrecht rückwirkend verliehen und
wurde kein Antrag gemäß § 18 Abs. 5 gestellt,
ist der in Betracht kommenden gesetzlich aner-
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft für
diese Schule der Lehrerpersonalaufwand! zu er-
setzen, den der Schulerhalter für die dort unter-
richtenden Lehrer geleistet hat, höchstens je-
doch im Ausmaß des Betrages, der bei Anwen-
dung der Abs. 3 und 4 bezahlt worden wäre."

3. § 23 Abs. 2 lit. c hat zu lauten:

„c) für die Subventionierung von Privatschulen
gemäß § 21 mit Ausnahme der nach Abs. 5
zu beurteilenden Zuständigkeiten für die
einzelne Zuweisung von Lehrern."

4. § 23 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Bei privaten Volks-, Haupt- und Sonder-
schulen und Polytechnischen Lehrgängen sowie
bei privaten Schülerheimen, soweit sie ausschließ-
lich oder vorwiegend von Schülern derartiger
öffentlicher oder privater Schulen besucht wer-
den, sind die nach diesem Bundesgesetz in Be-
tracht kommenden Anzeigen und Ansuchen
(ausgenommen in Angelegenheiten der Subven-
tionierung von konfessionellen Privatschulen)
beim örtlich zuständigen Bezirksschulrat einzu-
bringen, welcher sie mit seiner Stellungnahme
dem Landesschulrat vorzulegen hat. Für diese
Schulen ist der örtlich zuständige Bezirksschulrat
zuständige Schulbehörde im Sinne des § 16
Abs. 2 zweiter Satz."

ARTIKEL II

Die in den §§ 18 und 19 des Privatschulgesetzes
in der Fassung des Art. I dieses Bundesgesetzes
vorgesehenen Leistungen, die über die in den
§§ 18 und 19 des Privatschulgesetzes in seiner
ursprünglichen Fassung hinausgehen, sind für den
Zeitraum vom 1. September 1971 bis zum
31. August 1972

a) für die katholischen Privatschulen gemäß
dem Protokoll vom 25. April 1972 zum
Zusatzvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl
und der Republik Österreich zum Vertrag
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Repu-
blik Österreich zur Regelung von mit dem
Schulwesen zusammenhängenden Fragen
vom 9. Juli 1962, BGBl. Nr. 289/1972,
und

b) für die evangelischen Privatschulen durch
die Bezahlung eines Betrages von
S 3,100.000•— am 1. Juli 1972 an die Evan-
gelische Kirche Augsburgischen und Helve-
tischen Bekenntnisses in Österreich zuhan-
den des Evangelischen Oberkirchenrates
Augsburgischen und Helvetischen Bekennt-
nisses in Wien

abzugelten.

ARTIKEL III

(1) Die Bestimmungen der Art. I und II tre-
ten mit 1. September 1971 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Unterricht und Kunst
betraut.

Jonas
Kreisky Sinowatz
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291.
V E R E I N B A R U N G

zwischen dem Bundesminister für
Finanzen der Republik Österreich und
dem Minister für Außenhandel der So-
zialistischen Republik Rumänien über
die Anerkennung von Bescheinigungen
der Handelskammer der Sozialistischen
Republik Rumänien in Ursprungszeug-
nissen, die für die Anwendung der Vor-
zugszölle nach dem österreichischen Prä-

ferenzzollgesetz erforderlich sind

Der Bundesminister für Finanzen der Republik
Österreich, vertreten durch Herrn Sektionschef
Walter Wallentin

und
der Minister für Außenhandel der Sozialistischen

Republik Rumänien, vertreten durch Seine
Exzellenz Dumitru Aninoiu, außerordentlicher
und bevollmächtigter Botschafter

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

Der Minister für Außenhandel der Soziali-
stischen Republik Rumänien bestätigt, daß zur
Bescheinigung von Ursprungszeugnissen, die
zur Inanspruchnahme der Vorzugszölle nach
dem Allgemeinen Präferenzsystem erforderlich
sind, die Handelskammer der Sozialistischen
Republik Rumänien in Bukarest, Bd. N. Băl-
cescu 22, ermächtigt worden ist.

Artikel 2
Der Bundesminister für Finanzen der Republik

Österreich anerkennt die Bescheinigung der
im Artikel 1 genannten ermächtigten Handels-
kammer der Sozialistischen Republik Rumänien
in den Ursprungszeugnissen, die für die Anwen-
dung der Vorzugszölle nach dem Präferenzzoll-
gesetz bei der Einfuhr der begünstigten Waren
in das österreichische Zollgebiet erforderlich
sind.

Artikel 3
Der Minister für Außenhandel der Soziali-

stischen Republik Rumänien wird jede Änderung
bezüglich der im Artikel 1 genannten Handels-
kammer dem Bundesminister für Finanzen der
Republik Österreich bekanntgeben.

Artikel 4

Die im Artikel 1 der gegenständlichen Verein-
barung genannte Handelskammer der Soziali-
stischen Republik Rumänien leistet bei der
Prüfung der Richtigkeit und Ordnungsmäßig-
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keit der Ursprungsnachweise, und zwar sowohl
der Ursprungszeugnisse als auch der für den
Postverkehr vorgesehenen Ursprungserklärungen,
über Ersuchen den österreichischen Zollbehörden
Verwaltungshilfe. Zu diesem Zweck können
die österreichischen Zollbehörden und die Han-
delskammer der Sozialistischen Republik Rumä-
nien miteinander unmittelbar verkehren.

Artikel 5

Der Bundesminister für Finanzen der Republik
Österreich und der Minister für Außenhandel
der Sozialistischen Republik Rumänien können
unmittelbar in Fragen verhandeln, die sich
bei der Durchführung dieser Vereinbarung
ergeben. Diese beiden Regierungsstellen werden
nach Bedarf Beratungen zum Zweck des Er-
fahrungsaustausches in Angelegenheit dieser Ver-
einbarung führen.

Artikel 6

(1) Diese Vereinbarung tritt am 1. August 1972
in Kraft.

(2) Diese Vereinbarung wird auf die Dauer
von zwei Jahren abgeschlossen. Ihre Gültigkeit
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,
sofern sie nicht durch eine der Vertragsparteien
6 Monate vor Ablauf der Frist gekündigt wird.

Geschehen in Wien, am 7. Juli 1972, in zwei
Urschriften, jede in deutscher und rumänischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für den Bundes minister für Finanzen der
Republik Österreich:

Walter Wallentin

Für den Minister für Außenhandel der
Sozialistischen Republik Rumänien:

D. Aninoiu

Kreisky
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